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§ 138 BaSAG Informationsaustausch
zwischen Behörden

 BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2024

1. (1)Vorbehaltlich der §§ 120 und 121 hat die Abwicklungsbehörde und die FMA den Abwicklungsbehörden und

zuständigen Behörden in anderen Mitgliedstaaten auf deren Antrag alle Informationen zu übermitteln, die für die

Wahrnehmung der diesen durch die Richtlinie 2014/59/EU übertragenen Funktionen relevant sind.

2. (2)Die Abwicklungsbehörde als die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde hat den Austausch aller

relevanten Informationen zwischen den Abwicklungsbehörden zu koordinieren. Insbesondere stellt die

Abwicklungsbehörde als die für die Gruppenabwicklung zuständige Behörde den Abwicklungsbehörden in

anderen Mitgliedstaaten alle einschlägigen Informationen rechtzeitig zur Verfügung, um ihnen die Ausübung der

in § 134 Abs. 2 Z 2 bis 9 genannten Aufgaben zu erleichtern.

3. (3)Vor der Weitergabe von Informationen, die von einer Abwicklungsbehörde eines Drittlands stammen, hat die

Abwicklungsbehörde die Zustimmung der betroffenen Abwicklungsbehörde des Drittlands zur Weitergabe dieser

Informationen einzuholen, wenn eine solche Zustimmung nicht bereits vorliegt. Erteilt die Abwicklungsbehörde

des Drittlands keine solche Zustimmung, so ist die Abwicklungsbehörde nicht dazu verpflichtet, Informationen,

die von der Abwicklungsbehörde des Drittlands stammen, weiterzugeben.

4. (4)Die Abwicklungsbehörde hat Informationen, die sich auf eine Entscheidung oder Angelegenheit beziehen, in

deren Fall eine Mitteilung an den Bundesminister für Finanzen oder an andere zuständige Ministerien oder die

Anhörung oder Zustimmung des Bundesministers für Finanzen oder eines anderen zuständigen Ministeriums

vorgeschrieben ist, oder wenn die Entscheidung oder Angelegenheit Auswirkungen auf die öffentlichen Finanzen

Österreichs oder eines anderen Mitgliedstaats haben kann, dem Bundesminister für Finanzen oder dem jeweils

zuständigen Ministerium eines anderen Mitgliedstaates zu übermitteln.
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